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B 145 AFR18 

 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

      Gesetz 
über die Aufgaben- und Finanzreform 18 
(Mantelerlass AFR18) 

 

 Der Kantonsrat des Kantons Luzern,  

 nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 16. Oktober 20181, 

 

 beschliesst:  

 I.  

      Keine Hauptänderung.       

 II.  

 1. 
Gesetz über das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhält-
nis (Personalgesetz, PG) vom 26. Juni 20012 (Stand 
1. Januar 2019) wird wie folgt geändert: 

 

§  1 
Geltungsbereich 

§  1 Abs. 4 (geändert) §  1 Abs. 4 (geändert) RK 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

4 Die übrigen Gemeinwesen gemäss § 2 Unterabsatz 
c können die Arbeitsverhältnisse ihrer Angestellten 
durch rechtsetzende Erlasse selbständig regeln. Die-
se Regel gilt nicht für die Lehrpersonen und die 
Fachpersonen der schulischen Dienste; sie gilt je-
doch für die an den Musikschulen tätigen Angestell-
ten unter Vorbehalt der anstellungsrechtlichen Mini-
malbestimmungen zur Lohneinreihung und zur Ar-
beitszeit. Die §§ 65, 68 und 70 ff. (Rechtsschutz) 
sind für die Gemeinden und die Gemeindeverbände 
zwingend, soweit die öffentlich-rechtlichen Arbeits-
verhältnisse nicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
geregelt werden. 

4 Die übrigen Gemeinwesen gemäss § 2 Unterabsatz 
c können die Arbeitsverhältnisse ihrer Angestellten 
durch rechtsetzende Erlasse selbständig regeln. Die-
se Regel gilt nicht für die Lehrpersonen der Volks-
schulen und der Musikschulen und die Fachperso-
nen der schulischen Dienste. Die §§ 65, 68 und 70 ff. 
(Rechtsschutz) sind für die Gemeinden und die Ge-
meindeverbände zwingend, soweit die öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnisse nicht durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag geregelt werden. 

4 Die übrigen Gemeinwesen gemäss § 2 Unterabsatz 
c können die Arbeitsverhältnisse ihrer Angestellten 
durch rechtsetzende Erlasse selbständig regeln. Die-
se Regel gilt nicht für die Lehrpersonen der Volks-
schulen und der Musikschulen sowie für die Fach-
personen der schulischen Dienste. Die §§ 65, 68 und 
70 ff. (Rechtsschutz) sind für die Gemeinden und die 
Gemeindeverbände zwingend, soweit die öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnisse nicht durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag geregelt werden. 

 2. 
Gesetz über die Volksschulbildung (VBG) vom 
22. März 19993 (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt 
geändert: 

 

§  56 
Musikschulen 

§  56 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert), 
Abs. 3bis (neu) 

 

1 Die Gemeinden bieten den Lernenden während der 
obligatorischen Schulzeit Zugang zu einer Musik-
schule. 

1 Die Gemeinden bieten den Lernenden der Volks-
schule, der Kantons- und der Fachmittelschulen Zu-
gang zu einer Musikschule. 

 

3 Der Kanton leistet jenen Musikschulen, welche sei-
ne Qualitätsvorgaben einhalten, einen durchschnittli-
chen Pro-Kopf-Beitrag von 350 Franken. Der Regie-
rungsrat passt den Beitrag nach Bedarf im Rahmen 
der verfügbaren Mittel an die Kostenentwicklung an. 

3 Der Kanton entrichtet jenen Musikschulen, welche 
seine Qualitätsvorgaben einhalten, Staatsbeiträge an 
die Betriebskosten. Die Elternbeiträge sind in Abzug 
zu bringen. Die Staatsbeiträge decken 50 Prozent 
der gesamten im Kanton entstehenden Betriebskos-
ten. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

 3bis Der Kanton entrichtet den Gemeinden seinen An-
teil in Form von pauschalen Pro-Kopf-Beiträgen. 

 

§  61 
Abgeltung zwischen Gemeinden 

§  61 Abs. 4 (aufgehoben)  

4 An die Kosten der Sonderschulung gemäss § 7 ent-
richten die Gemeinden Beiträge im Umfang von 50 
Prozent der Betriebskosten. Die Beiträge werden von 
der Gesamtheit der Gemeinden nach Massgabe der 
Einwohnerzahl getragen. 

4 aufgehoben  

 §  61a (neu) 
Gemeindebeiträge 

 

 1 Die Gemeinden entrichten an die Kosten der Son-
derschulung gemäss § 7 Beiträge im Umfang von 50 
Prozent der Betriebskosten. 

 

 2 Die Gemeinden entrichten Beiträge im Umfang von 
50 Prozent der dem Kanton entstehenden Kosten für 

 

 a. Zusatzbeiträge an Schulen mit einem hohen An-
teil fremdsprachiger Lernender, 

 

 b. das kantonale Weiterbildungsangebot für die 
Lehrpersonen und für Stellvertretungskosten, 
welche vom Kanton während der Dauer der Wei-
terbildung übernommen werden, 

 

 c. die Dienstleistungen, welche Dritte im Auftrag 
des Kantons für das kommunale Volksschulbil-
dungsangebot erbringen, 

 

 d. Schulentwicklungsprojekte.  



- 4 -  (ID: 4026) 
 
 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

 3 Die Beiträge gemäss den Absätzen 1 und 2 werden 
von der Gesamtheit der Gemeinden nach Massgabe 
der Einwohnerzahl getragen. 

 

 4 Die Gemeinden leisten dem Kanton für Klassen des 
Kindergartens, der Basisstufe und der Primarschule 
sowie der Sekundarstufe I, deren Grösse die kanto-
nalen Vorgaben unterschreitet, eine Ausgleichszah-
lung pro Klasse und Schuljahr von maximal 20 000 
Franken. Der Regierungsrat bestimmt die Höhe. 

 

§  62 
Kantonsbeiträge 

§  62 Abs. 1 (geändert)  

1 Der Kanton entrichtet den Gemeinden Staatsbeiträ-
ge an die Betriebskosten (gemäss § 59 Abs. 2) für 
das kommunale Volksschulangebot. Die Staatsbei-
träge decken 25 Prozent der gesamten im Kanton 
entstehenden Betriebskosten. 

1 Der Kanton entrichtet den Gemeinden Staatsbeiträ-
ge an die Betriebskosten (gemäss § 59 Abs. 2) für 
das kommunale Volksschulangebot. Bei den Be-
triebskosten der schul- und familienergänzenden Ta-
gesstrukturen sind die Elternbeiträge in Abzug zu 
bringen. Die Staatsbeiträge decken 50 Prozent der 
gesamten im Kanton entstehenden Betriebskosten. 

 

 3. 
Gesetz über die Gymnasialbildung (GymBG) vom 
12. Februar 20014 (Stand 1. Februar 2018) wird wie 
folgt geändert: 

 

§  21 
Trägerschaft des Kantons 

§  21 Abs. 1bis (neu)  

 1bis Der Kanton erbringt das Angebot in der Regel in 
eigener Trägerschaft; er kann es auch teilweise 
durch Dritte erbringen lassen. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

 4. 
Gesetz über den Finanzausgleich (FAG) vom 
5. März 20025 (Stand 1. Januar 2013) wird wie folgt 
geändert: 

 

§  6 
Finanzierung der Mindestausstattung 

§  6 Abs. 1 (geändert)  

1 Drei Viertel der Mindestausstattung gemäss § 5 
werden durch den Kanton aufgebracht, ein Viertel 
durch den horizontalen Finanzausgleich unter den 
Gemeinden. 

1 53 Prozent der Mindestausstattung gemäss § 5 
werden durch den Kanton aufgebracht, 47 Prozent 
durch den horizontalen Finanzausgleich unter den 
Gemeinden. 

 

§  7 
Horizontaler Finanzausgleich 

§  7 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert), Abs. 5 (geändert) 

 

1 Gemeinden, deren Ressourcenindex mehr als 100 
Punkte beträgt, bezahlen Beiträge an den Disparitä-
tenabbau (horizontaler Finanzausgleich). 

1 Gemeinden, deren Ressourcenindex mehr als 86,4 
Punkte beträgt, bezahlen Beiträge an den Disparitä-
tenabbau (horizontaler Finanzausgleich). 

 

2 Die Beiträge an den Disparitätenabbau werden von 
dem das kantonale Mittel übersteigenden Ressour-
cenpotenzial pro Einwohner berechnet. Die Beiträge 
bemessen sich nach einem Grundbeitrag und einem 
einheitlichen Korrekturfaktor. 

2 Die Beiträge an den Disparitätenabbau werden von 
dem Betrag an berechnet, der 86,4 Prozent des mitt-
leren kantonalen Ressourcenpotenzials pro Einwoh-
ner und Einwohnerin übersteigt. Die Beiträge be-
messen sich nach einem Grundbeitrag und einem 
einheitlichen Korrekturfaktor. 

 

3 Der Grundbeitrag beträgt 3 Der Grundbeitrag beträgt für die ersten 400 Fran-
ken 
Aufzählung unverändert. 

 

 Für jeden weiteren Franken beträgt der Grundbeitrag 
für das Hauptzentrum 5,4, für Regionalzentren 8,4 
und für die übrigen Gemeinden 10,2 Prozent. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

5 Der Korrekturfaktor stellt sicher, dass die Abschöp-
fung insgesamt dem in § 6 festgelegten Anteil von 
einem Viertel entspricht. 

5 Der Korrekturfaktor stellt sicher, dass die Abschöp-
fung insgesamt dem in § 6 festgelegten Anteil ent-
spricht. 

 

§  9 
Topografischer Lastenausgleich 

§  9 Abs. 2  

2 Der topografische Lastenausgleich bemisst sich 
insbesondere anhand der Faktoren 

2 Der topografische Lastenausgleich bemisst sich 
insbesondere anhand der Faktoren 

 

c. Länge der Fliessgewässer. c. aufgehoben  

§  11 
Finanzierung des Lastenausgleichs 

 §  11 Abs. 1 (geändert) WAK 

1 Die Mittel für den topografischen und den soziode-
mografischen Lastenausgleich werden durch den 
Kanton aufgebracht. Sie betragen 70 bis 100 Prozent 
der Mittel für die Mindestausstattung gemäss § 5. 
Der Regierungsrat legt jährlich den genauen Betrag 
fest. Gegenüber dem Vorjahr dürfen diese Mittel real 
nicht gesenkt werden. 

 1 Die Mittel für den topografischen und den soziode-
mografischen Lastenausgleich werden durch den 
Kanton aufgebracht. Sie betragen 50 bis 100 Prozent 
der Mittel für die Mindestausstattung gemäss § 5. 
Der Regierungsrat legt jährlich den genauen Betrag 
fest. Gegenüber dem Vorjahr dürfen diese Mittel real 
nicht gesenkt werden. 

 §  20b (neu) 
Aussetzung Vorgabe zur Finanzierung des Lasten-
ausgleichs 

 

 1 Das Verbot, die Mittel des Lastenausgleichs ge-
genüber dem Vorjahr real zu senken, wird für das 
Bezugsjahr 2020 ausgesetzt. 

 

 §  20c (neu) 
Härteausgleich zur Aufgaben- und Finanzreform 08 

§  20c RK 
Härteausgleich zur Aufgaben- und Finanzreform 
18 (Überschrift geändert) 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

 1 Die Gemeinden gleichen die finanziellen Auswir-
kungen gemäss der Globalbilanz 3 der Aufgaben- 
und Finanzreform 18 untereinander während sechs 
Jahren wie folgt aus: 

 

 a. Gemeinden, die eine Belastung von mehr als 60 
Franken pro Einwohner und Einwohnerin aus-
weisen, wird der darüber hinausgehende Betrag 
jährlich vergütet (Härteausgleich), 

 

 b. Gemeinden, die eine Entlastung von mehr als 60 
Franken pro Einwohner und Einwohnerin aus-
weisen, bezahlen jährliche Beiträge an die Fi-
nanzierung des Härteausgleichs. 

 

 2 Das Total der Beiträge der Gemeinden an die Fi-
nanzierung des Härteausgleichs errechnet sich aus 
der Summe der Belastungen von mehr als 60 Fran-
ken pro Einwohner und Einwohnerin gemäss der 
Globalbilanz 3. Der Anteil der einzelnen Gemeinde 
bestimmt sich nach ihrer der Globalbilanz 3 zugrun-
deliegenden Einwohnerzahl. Die Beiträge bleiben 
während sechs Jahren unverändert. 

 

 3 Das Inkasso und die Vergütung der Beiträge erfol-
gen mit der jährlichen Finanzausgleichsleistung, 
erstmals für das Bezugsjahr 2020. 

 

 5. 
Steuergesetz (StG) vom 22. November 19996 (Stand 
1. Januar 2018) wird wie folgt geändert: 

 

§  2 
Steuereinheiten 

§  2 Abs. 3 (geändert)  

                                                      
6 SRL Nr. 620 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

3 Der Beschluss des Kantonsrates über die Festset-
zung der Einheiten der zu beziehenden Staatssteu-
ern unterliegt dem fakultativen Referendum nach § 
24 Absatz 1e der Kantonsverfassung7, wenn mehr 
als 1,6 Einheiten festgesetzt werden und sich der 
Steuerfuss gegenüber dem Vorjahr erhöht. 

3 Der Beschluss des Kantonsrates über die Festset-
zung der Einheiten der zu beziehenden Staatssteu-
ern unterliegt dem fakultativen Referendum nach § 
24 Absatz 1e der Kantonsverfassung8, wenn mehr 
als 1,7 Einheiten festgesetzt werden und sich der 
Steuerfuss gegenüber dem Vorjahr erhöht. 

 

§  232 §  232 Abs. 2 (geändert)  

2 Der Ertrag fällt zur einen Hälfte dem Staat und zur 
andern der Einwohnergemeinde zu. 

2 Der Ertrag fällt zu 70 Prozent dem Kanton und zu 
30 Prozent der Einwohnergemeinde zu. 

 

 6. 
Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern (EStG) vom 
27. Mai 19089 (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt 
geändert: 

 

§  12 §  12 Abs. 1 (geändert) §  12 Abs. 1 (geändert) RK 

1 Die Erbschaftssteuern fallen zur einen Hälfte an die 
Einwohnergemeinde des letzten Wohnsitzes der Erb-
lasserin oder des Erblassers und zur andern Hälfte 
an den Kanton. 

1 Die Erbschaftssteuern, einschliesslich der Bussen, 
fallen zu 70 Prozent an den Kanton und zu 30 Pro-
zent an die Einwohnergemeinde, die die Erbschafts-
steuern veranlagt (§ 15 Abs. 1). 

1 Die Erbschaftssteuern, einschliesslich der Bussen, 
fallen zu 70 Prozent an den Kanton und zu 30 Pro-
zent an die Einwohnergemeinde, welche die Erb-
schaftssteuern veranlagt (§ 15 Abs. 1). 

 7. 
Gesetz über die Handänderungssteuer (HStG) vom 
28. Juni 198310 (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt 
geändert: 

 

§  22 
Anteile am Steuerertrag 

§  22 Abs. 1  

                                                      
7 SRL Nr. 1  
8 SRL Nr. 1  
9 SRL Nr. 630 
10 SRL Nr. 645 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, wird 
wie folgt aufgeteilt: 

1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, wird 
wie folgt aufgeteilt: 

 

a. ½ an die Einwohnergemeinde, in welcher das 
Grundstück liegt; 

a. (geändert) 30 Prozent an die Einwohnergemein-
de, in welcher das Grundstück liegt; 

 

b ½ an den Kanton, nach Abzug einer vom Regie-
rungsrat festzulegenden Veranlagungs- und In-
kassoprovision. 

b (geändert) 70 Prozent an den Kanton, nach Ab-
zug einer vom Regierungsrat festzulegenden 
Veranlagungs- und Inkassoprovision. 

 

 8. 
Gesetz über die Grundstückgewinnsteuer (GGStG) 
vom 31. Oktober 196111 (Stand 1. Juli 2014) wird wie 
folgt geändert: 

 

§  49 
Aufteilung 

§  49 Abs. 1 (geändert) §  49 Abs. 1 (geändert) RK 

1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, geht 
zur einen Hälfte an die Einwohnergemeinde und zur 
andern an den Kanton. 

1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, fällt 
zu 70 Prozent an den Kanton und zu 30 Prozent an 
die Einwohnergemeinde, in der das Grundstück liegt. 

1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, fällt 
zu 70 Prozent an den Kanton und zu 30 Prozent an 
die Einwohnergemeinde, in welcher das Grundstück 
liegt. 

 9. 
Strassengesetz (StrG) vom 21. März 199512 (Stand 
1. Februar 2018) wird wie folgt geändert: 

 

§  80 
Zuständigkeit 

§  80 Abs. 1  

1 Zuständig für den Strassenunterhalt sind 1 Zuständig für den Strassenunterhalt sind  

                                                      
11 SRL Nr. 647 
12 SRL Nr. 755 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

d. bei Privatstrassen die Grundeigentümer. d. (geändert) bei Privatstrassen die interessierten 
Grundeigentümer. 

 

§  83a 
Gemeinden 

§  83a Abs. 1, Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (geändert) 

 

1 Die Gemeinden verwenden für den Bau der Ge-
meindestrassen und Wege, einschliesslich der stras-
senbedingten Schutzmassnahmen, unter anderem 
folgende Mittel: 

1 Die Gemeinden verwenden für den Bau der Ge-
meindestrassen und Wege, einschliesslich der stras-
senbedingten Schutzmassnahmen, unter anderem 
folgende Mittel: 

 

b. 10 Prozent des dem Kanton zufallenden Anteils 
aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsab-
gabe nach dem Bundesgesetz über eine leis-
tungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, 

b. aufgehoben  

d. 10 Prozent der aus den Verkehrssteuern resultie-
renden Einnahmen nach dem Gesetz über die 
Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidge-
nössischen Strassenverkehrsrechtes, 

d. aufgehoben  

2 Die Aufteilung der Mittel gemäss den Unterabsät-
zen 1b und d auf die Gemeinden richtet sich nach 
deren Einwohnerzahl und deren Fläche. Der Regie-
rungsrat regelt das Nähere. 

2 aufgehoben  

3 Die Gemeinden verwenden für den Unterhalt der 
Gemeindestrassen und Wege unter anderem die in 
Absatz 1b, d und e genannten Mittel. 

3 Die Gemeinden verwenden für den Unterhalt der 
Gemeindestrassen und Wege unter anderem die in 
Absatz 1e genannten Mittel. 

 

 10. 
Gesetz über den öffentlichen Verkehr (öVG) vom 
22. Juni 200913 (Stand 1. März 2017) wird wie folgt 
geändert: 

 

                                                      
13 SRL Nr. 775 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

§  26 
Kantonale Finanzierung 

§  26 Abs. 1  

1 Der Kanton verwendet zur Finanzierung seiner 
Aufwendungen für den öffentlichen Personenverkehr 
und den Schienengüterverkehr folgende Mittel: 

1 Der Kanton verwendet zur Finanzierung seiner 
Aufwendungen für den öffentlichen Personenverkehr 
und den Schienengüterverkehr folgende Mittel: 

 

a. 25 Prozent des dem Kanton zufallenden Anteils 
aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsab-
gabe nach dem Bundesgesetz über eine leis-
tungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 19. 
Dezember 199714, 

a. (geändert) 35 Prozent des dem Kanton zufallen-
den Anteils aus der leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe nach dem Bundesgesetz 
über eine leistungsabhängige Schwerverkehrs-
abgabe vom 19. Dezember 199715, 

 

b. 25 Prozent der aus den Verkehrssteuern resultie-
renden Einnahmen nach dem Gesetz über die 
Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidge-
nössischen Strassenverkehrsrechtes vom 15. 
März 199416. 

b. (geändert) 35 Prozent der aus den Verkehrs-
steuern resultierenden Einnahmen nach dem 
Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Voll-
zug des eidgenössischen Strassenverkehrsrech-
tes vom 15. März 199417. 

 

 11. 
Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug 
des eidgenössischen Strassenverkehrsrechtes vom 
15. März 199418 (Stand 1. März 2017) wird wie folgt 
geändert: 

 

§  9 
Verwendung des Steuerertrags 

§  9 Abs. 1 (geändert)  

                                                      
14 SR 641.81 
15 SR 641.81 
16 SRL Nr. 776 
17 SRL Nr. 776 
18 SRL Nr. 776 

http://db.clex.ch/link/Bund/641.81/de
http://db.clex.ch/link/Bund/641.81/de
http://srl.lu.ch/data/776/de
http://srl.lu.ch/data/776/de
http://srl.lu.ch/data/776/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

1 Die Einnahmen aus den Verkehrssteuern sind, 
nach Abzug eines Prozentes für die Aufwendungen 
des Steuereinzugs durch das Strassenverkehrsamt, 
zu 75 Prozent für die Strassenaufwendungen des 
Kantons und der Gemeinden gemäss den §§ 83 und 
83a des Strassengesetzes19  und zu 25 Prozent für 
die kantonalen Aufwendungen für den öffentlichen 
Personenverkehr und den Schienengüterverkehr 
gemäss § 26 des Gesetzes über den öffentlichen 
Verkehr20 zu verwenden. 

1 Die Einnahmen aus den Verkehrssteuern sind, 
nach Abzug eines Prozentes für die Aufwendungen 
des Steuereinzugs durch das Strassenverkehrsamt, 
zu 65 Prozent für die Strassenaufwendungen des 
Kantons gemäss § 83 des Strassengesetzes21 und 
zu 35 Prozent für die kantonalen Aufwendungen für 
den öffentlichen Personenverkehr und den Schie-
nengüterverkehr gemäss § 26 des Gesetzes über 
den öffentlichen Verkehr22 zu verwenden. 

 

 12. 
Gesetz über die Verbilligung von Prämien der Kran-
kenversicherung (Prämienverbilligungsgesetz) vom 
24. Januar 199523 (Stand 1. Januar 2016) wird wie 
folgt geändert: 

 

§  10 
Finanzierung 

§  10 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert)  

1 Die aus der Durchführung des Gesetzes entste-
henden Kosten werden durch die Beiträge des Bun-
des und durch die Beiträge des Kantons finanziert. 
Die Beiträge des Kantons werden zu 50 Prozent von 
den Gemeinden getragen. 

1 Die aus der Durchführung des Gesetzes entste-
henden Kosten werden durch die Beiträge des Bun-
des, des Kantons und der Gemeinden finanziert. Die 
Beiträge an Bezügerinnen und Bezüger von wirt-
schaftlicher Sozialhilfe gemäss § 8 Absatz 3 tragen 
vollumfänglich die Gemeinden. Die Beiträge an die 
übrigen Anspruchsberechtigten werden nach Abzug 
des Beitrages des Bundes je hälftig vom Kanton und 
den Gemeinden getragen. 

 

                                                      
19 SRL Nr. 755 
20 SRL Nr. 775 
21 SRL Nr. 755 
22 SRL Nr. 775 
23 SRL Nr. 866 

http://srl.lu.ch/data/755/de
http://srl.lu.ch/data/775/de
http://srl.lu.ch/data/755/de
http://srl.lu.ch/data/775/de
http://srl.lu.ch/data/866/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

3 Der Finanzierungsanteil der einzelnen Gemeinden 
berechnet sich nach der mittleren Wohnbevölkerung 
des Vorjahres gemäss den Erhebungen der Lustat 
Statistik Luzern24. 

3 Der Finanzierungsanteil der einzelnen Gemeinden 
berechnet sich nach der ständigen Wohnbevölkerung 
des Vorjahres gemäss den Erhebungen der Lustat 
Statistik Luzern. 

 

 13. 
Gesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
vom 10. September 200725 (Stand 1. Januar 2019) 
wird wie folgt geändert: 

 

§  3 
Anrechenbare Tagestaxen 

§  3 Abs. 1 (geändert) §  3 Abs. 1 (geändert) RK 

1 Der Regierungsrat legt die Höhe der anrechenba-
ren Tagestaxen für Personen, die dauernd oder län-
gere Zeit in einem Heim oder in einem Spital leben, 
durch Verordnung fest. Die Gemeinden sind bei der 
Erarbeitung der Verordnung in geeigneter Weise bei-
zuziehen. 

1 Der Regierungsrat legt die Höhe der anrechenba-
ren Tagestaxen für Personen, die dauernd oder län-
gere Zeit in einem Heim oder in einem Spital leben, 
durch Verordnung fest. Die Gemeinden sind bei der 
Erarbeitung der Verordnung in geeigneter Weise bei-
zuziehen. Die Mehrheit der Gemeinden, die zugleich 
die Mehrheit der ständigen Wohnbevölkerung des 
Vorjahres gemäss den Erhebungen der Lustat Statis-
tik Luzern umfasst, kann eine Anpassung der Ver-
ordnung beantragen. 

1 Der Regierungsrat legt die Höhe der anrechenba-
ren Tagestaxen für Personen, die dauernd oder län-
gere Zeit in einem Heim oder in einem Spital leben, 
durch Verordnung fest. Die Gemeinden sind bei der 
Erarbeitung der Verordnung in geeigneter Weise bei-
zuziehen. Die Mehrheit der Gemeinden, welche zu-
gleich die Mehrheit der ständigen Wohnbevölkerung 
des Vorjahres gemäss den Erhebungen der Lustat 
Statistik Luzern umfasst, kann eine Anpassung der 
Verordnung beantragen. 

§  4 
Betrag für persönliche Auslagen 

§  4 Abs. 1 (geändert) §  4 Abs. 1 (geändert) RK 

                                                      
24 Gemäss Verordnung über die Errichtung, Organisation und Finanzierung der zentralen Statistikstelle vom 15. Juni 2007, in Kraft seit dem 1. Januar 2008 (G 2007 208), wurde die Bezeichnung «Dienststelle 

Statistik» durch «Lustat Statistik Luzern» ersetzt. 
25 SRL Nr. 881 

http://srl.lu.ch/data/881/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

1 Der Regierungsrat legt für Personen, die dauernd 
oder längere Zeit in einem Heim oder in einem Spital 
leben, den anrechenbaren Betrag für persönliche 
Auslagen durch Verordnung fest. Er kann ihn nach 
dem Grad der Pflegebedürftigkeit abstufen. Die Ge-
meinden sind bei der Erarbeitung der Verordnung in 
geeigneter Weise beizuziehen. 

1 Der Regierungsrat legt für Personen, die dauernd 
oder längere Zeit in einem Heim oder in einem Spital 
leben, den anrechenbaren Betrag für persönliche 
Auslagen durch Verordnung fest. Er kann ihn nach 
dem Grad der Pflegebedürftigkeit abstufen. Die Ge-
meinden sind bei der Erarbeitung der Verordnung in 
geeigneter Weise beizuziehen. Die Mehrheit der 
Gemeinden, die zugleich die Mehrheit der ständigen 
Wohnbevölkerung des Vorjahres gemäss der Erhe-
bungen der Lustat Statistik Luzern umfasst, kann 
eine Anpassung der Verordnung beantragen. 

1 Der Regierungsrat legt für Personen, die dauernd 
oder längere Zeit in einem Heim oder in einem Spital 
leben, den anrechenbaren Betrag für persönliche 
Auslagen durch Verordnung fest. Er kann ihn nach 
dem Grad der Pflegebedürftigkeit abstufen. Die Ge-
meinden sind bei der Erarbeitung der Verordnung in 
geeigneter Weise beizuziehen. Die Mehrheit der 
Gemeinden, welche zugleich die Mehrheit der stän-
digen Wohnbevölkerung des Vorjahres gemäss den 
Erhebungen der Lustat Statistik Luzern umfasst, 
kann eine Anpassung der Verordnung beantragen. 

§  6 
Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten 

§  6 Abs. 2 (geändert) §  6 Abs. 2 (geändert) RK 

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer 
Verordnung. Insbesondere bezeichnet er die Krank-
heits- und Behinderungskosten, die zu vergüten sind. 

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer 
Verordnung. Insbesondere bezeichnet er die Krank-
heits- und Behinderungskosten, die zu vergüten sind. 
Die Gemeinden sind bei der Erarbeitung der Verord-
nung in geeigneter Weise beizuziehen. Die Mehrheit 
der Gemeinden, die zugleich die Mehrheit der stän-
digen Wohnbevölkerung des Vorjahres gemäss der 
Erhebungen der Lustat Statistik Luzern umfasst, 
kann eine Anpassung der Verordnung beantragen. 

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer 
Verordnung. Insbesondere bezeichnet er die Krank-
heits- und Behinderungskosten, die zu vergüten sind. 
Die Gemeinden sind bei der Erarbeitung der Verord-
nung in geeigneter Weise beizuziehen. Die Mehrheit 
der Gemeinden, welche zugleich die Mehrheit der 
ständigen Wohnbevölkerung des Vorjahres gemäss 
den Erhebungen der Lustat Statistik Luzern umfasst, 
kann eine Anpassung der Verordnung beantragen. 

§  7 
Organisation 

§  7 Abs. 1 (geändert)  

1 Die Durchführung dieses Gesetzes wird 
dem Sozialversicherungszentrum übertragen. Der 
Kanton vergütet ihm die daraus entstehenden Ver-
waltungskosten. Die Gemeinden tragen 50 Prozent 
dieser Kosten. Für die Ermittlung des Anteils der ein-
zelnen Gemeinden gilt § 12 Absatz 3 sinngemäss. 

1 Die Durchführung dieses Gesetzes wird der Aus-
gleichskasse Luzern übertragen. Die Gemeinden 
vergüten ihr die daraus entstehenden Verwaltungs-
kosten. Für die Ermittlung des Anteils der einzelnen 
Gemeinden und das Inkasso gilt § 12 Absätze 3 und 
4 sinngemäss. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

§  12 §  12 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), 
Abs. 4 (neu) 

 

1 Bund, Kanton und Gemeinden finanzieren die Er-
gänzungsleistungen. 

1 Bund und Gemeinden finanzieren die Ergänzungs-
leistungen. 

 

2 Vom Aufwand, der nach Abzug des Bundesbeitrags 
verbleibt, tragen der Kanton 30 Prozent und die Ge-
samtheit der Gemeinden 70 Prozent. Vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2019 trägt die Gesamt-
heit der Gemeinden 100 Prozent des verbleibenden 
Aufwands für Ergänzungsleistungen zu einer AHV-
Rente. 

2 Die Gemeinden tragen den Aufwand, der nach Ab-
zug des Bundesbeitrages verbleibt. 

 

 4 Die Ausgleichskasse Luzern stellt den Gemeinden 
deren Anteil am Aufwand in Rechnung. 

 

 14. 
Kantonales Landwirtschaftsgesetz (KLwG) vom 
12. September 199526 (Stand 1. Juni 2015) wird wie 
folgt geändert: 

 

§  63a 
Öko-Qualitätsbeiträge 

§  63a Abs. 1 (aufgehoben)  

1 Die Standortgemeinden tragen die nach Abzug der 
Finanzhilfen des Bundes verbleibenden Restkosten 
für die Öko-Qualitätsbeiträge, die nach der Verord-
nung über die regionale Förderung der Qualität und 
der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen 
in der Landwirtschaft vom 4. April 200127 an die Be-
wirtschafterinnen und die Bewirtschafter ausgerichtet 
werden. 

1 aufgehoben  

                                                      
26 SRL Nr. 902 
27 SR 910.14 

http://srl.lu.ch/data/902/de
http://db.clex.ch/link/Bund/910.14/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

 III.  

      Neu erlassen wird das Gesetz über den Steuerfuss-
abtausch zur Aufgaben- und Finanzreform 1828 ge-
mäss Anhang. 
 

      

 IV. Teil IV (RK) 

      Das Gesetz tritt mit Ausnahme des Anhangs, von 
§ 1 Absatz 4 des Personalgesetzes und von § 56 
Absatz 1 des Gesetzes über die Volksschulbildung 
am 1. Januar 2020 in Kraft. Das Gesetz über den 
Steuerfussabtausch zur Aufgaben- und Finanzreform 
18 gemäss Anhang tritt am 1. Oktober 2019, § 1 Ab-
satz 4 des Personalgesetzes und § 56 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Volksschulbildung treten am 
1. August 2020 in Kraft. Das Gesetz unterliegt der 
Volksabstimmung. 

Das Gesetz tritt mit Ausnahme des Gesetzes über 
den Steuerfussabtausch zur Aufgaben- und Finanz-
reform 18, von § 1 Absatz 4 des Personalgesetzes 
und von § 56 Absatz 1 des Gesetzes über die Volks-
schulbildung am 1. Januar 2020 in Kraft. 
  
Das Gesetz über den Steuerfussabtausch zur Auf-
gaben- und Finanzreform 18 tritt am 1. Oktober 2019, 
§ 1 Absatz 4 des Personalgesetzes und § 56 Absatz 
1 des Gesetzes über die Volksschulbildung treten am 
1. August 2020 in Kraft. 
  
Das Gesetz unterliegt der Volksabstimmung. 

 Luzern,  

 Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin: 
Der Staatsschreiber: 

 

                                                      
28 SRL Nr. 622 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

 

 

Nr. 622 
 

Gesetz 
über den Steuerfussabtausch zur 
Aufgaben- und Finanzreform 18 

vom 

  

Der Kantonsrat des Kantons Luzern, 

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 16. Oktober 2018,  

beschliesst: 

 

§  1 Aussetzung von Bestimmungen 

1 Den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparla-
ment obliegt in Abänderung von § 13 Absatz 1 des 
Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden 
vom 20. Juni 201629 und von § 10 Absatz 1c des 
Gemeindegesetzes vom 4. Mai 200430 für das Rech-
nungsjahr 2020 nur der Beschluss über das Budget. 
Hinsichtlich der Festsetzung des Steuerfusses wer-
den diese Bestimmungen ausgesetzt. 

 

                                                      
29 SRL Nr. 160 
30 SRL Nr. 150 

http://srl.lu.ch/data/160/de
http://srl.lu.ch/data/150/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

2 Die §§ 2 Absatz 2 und 236 Absatz 2 des Steuerge-
setzes vom 22. November 199931 betreffend die Zu-
ständigkeit für die Festsetzung der Steuereinheiten 
der zu beziehenden Staatssteuern und Gemeinde-
steuern werden für das Rechnungsjahr 2020 ausge-
setzt. 

§  2 Steuerfuss Kanton 

1 Die Staatssteuern für das Rechnungsjahr 2020 be-
tragen 1,70 Einheiten für Vermögen, Einkommen, 
Gewinn und Kapital. 

§  3 Steuerfuss Gemeinden 

1 Die Gemeinden beziehen für das Rechnungsjahr 
2020 die Gemeindesteuern für Vermögen, Einkom-
men, Gewinn und Kapital gemäss den Einheiten des 
Rechnungsjahres 2019 abzüglich 0,10 Einheiten.  
2 Das Referendum gemäss § 13 Absatz 2 des Ge-
setzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden und 
§ 13 Absatz 2b des Gemeindegesetzes ist ausge-
schlossen. 

§  4 Befristung 

1 Das Gesetz ist bis zum 31. Dezember 2020 befris-
tet. 
 

                                                      
31 SRL Nr. 620 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

 

Besoldungsordnung 
für die Lehrpersonen und die 
Fachpersonen der schulischen Dienste 

Änderung vom  

Betroffene SRL-Nummern: 

Neu: – 

Geändert: 74 

Aufgehoben: – 

Der Kantonsrat des Kantons Luzern, 

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 16. Oktober 2018, 

beschliesst: 

I. 
 
Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und die 
Fachpersonen der schulischen Dienste (BOL) vom 
2. Mai 200532 (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt 
geändert: 

§  2 Abs. 1 

1 Die Lohnklassen, die Funktionen und Schulstufen 
und die Funktionsgruppen werden einander unter 
Vorbehalt von Absatz 2 wie folgt zugeordnet: 
 
 

 

                                                      
32 SRL Nr. 74 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 

Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 

 
Tabelle geändert: 
 

Funktions-

gruppe 

Funktionen und Schulstufen Lohnklassen 

A Schulleiterinnen / Schulleiter 22–35 

B Tertiärstufe 26–31 

C Sekundarstufe II 21–26 

D obligatorische Schulzeit 8–24 

E Musikschullehrpersonen kom-
munale Musikschulen 

18–20 

 
II. 
 
Keine Fremdänderungen. 
 

III. 
 
Keine Fremdaufhebungen. 
 

IV. 
 
Die Änderung tritt am 1. August 2020 in Kraft, sofern 
das Gesetz über die Aufgaben- und Finanzreform 18 
in der Volksabstimmung angenommen wird. Sie ist 
zu veröffentlichen. 

Luzern, 
 
Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin: 
Der Staatsschreiber: 
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B 145 AFR18 


 


Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


      Gesetz 
über die Aufgaben- und Finanzreform 18 
(Mantelerlass AFR18) 


 


 Der Kantonsrat des Kantons Luzern,  


 nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 16. Oktober 20181, 


 


 beschliesst:  


 I.  


      Keine Hauptänderung.       


 II.  


 1. 
Gesetz über das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhält-
nis (Personalgesetz, PG) vom 26. Juni 20012 (Stand 
1. Januar 2019) wird wie folgt geändert: 


 


§  1 
Geltungsbereich 


§  1 Abs. 4 (geändert) §  1 Abs. 4 (geändert) RK 


                                                      
1 B 145-2018 
2 SRL Nr. 51 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


4 Die übrigen Gemeinwesen gemäss § 2 Unterabsatz 
c können die Arbeitsverhältnisse ihrer Angestellten 
durch rechtsetzende Erlasse selbständig regeln. Die-
se Regel gilt nicht für die Lehrpersonen und die 
Fachpersonen der schulischen Dienste; sie gilt je-
doch für die an den Musikschulen tätigen Angestell-
ten unter Vorbehalt der anstellungsrechtlichen Mini-
malbestimmungen zur Lohneinreihung und zur Ar-
beitszeit. Die §§ 65, 68 und 70 ff. (Rechtsschutz) 
sind für die Gemeinden und die Gemeindeverbände 
zwingend, soweit die öffentlich-rechtlichen Arbeits-
verhältnisse nicht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
geregelt werden. 


4 Die übrigen Gemeinwesen gemäss § 2 Unterabsatz 
c können die Arbeitsverhältnisse ihrer Angestellten 
durch rechtsetzende Erlasse selbständig regeln. Die-
se Regel gilt nicht für die Lehrpersonen der Volks-
schulen und der Musikschulen und die Fachperso-
nen der schulischen Dienste. Die §§ 65, 68 und 70 ff. 
(Rechtsschutz) sind für die Gemeinden und die Ge-
meindeverbände zwingend, soweit die öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnisse nicht durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag geregelt werden. 


4 Die übrigen Gemeinwesen gemäss § 2 Unterabsatz 
c können die Arbeitsverhältnisse ihrer Angestellten 
durch rechtsetzende Erlasse selbständig regeln. Die-
se Regel gilt nicht für die Lehrpersonen der Volks-
schulen und der Musikschulen sowie für die Fach-
personen der schulischen Dienste. Die §§ 65, 68 und 
70 ff. (Rechtsschutz) sind für die Gemeinden und die 
Gemeindeverbände zwingend, soweit die öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnisse nicht durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag geregelt werden. 


 2. 
Gesetz über die Volksschulbildung (VBG) vom 
22. März 19993 (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt 
geändert: 


 


§  56 
Musikschulen 


§  56 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert), 
Abs. 3bis (neu) 


 


1 Die Gemeinden bieten den Lernenden während der 
obligatorischen Schulzeit Zugang zu einer Musik-
schule. 


1 Die Gemeinden bieten den Lernenden der Volks-
schule, der Kantons- und der Fachmittelschulen Zu-
gang zu einer Musikschule. 


 


3 Der Kanton leistet jenen Musikschulen, welche sei-
ne Qualitätsvorgaben einhalten, einen durchschnittli-
chen Pro-Kopf-Beitrag von 350 Franken. Der Regie-
rungsrat passt den Beitrag nach Bedarf im Rahmen 
der verfügbaren Mittel an die Kostenentwicklung an. 


3 Der Kanton entrichtet jenen Musikschulen, welche 
seine Qualitätsvorgaben einhalten, Staatsbeiträge an 
die Betriebskosten. Die Elternbeiträge sind in Abzug 
zu bringen. Die Staatsbeiträge decken 50 Prozent 
der gesamten im Kanton entstehenden Betriebskos-
ten. 


 


                                                      
3 SRL Nr. 400a 



http://srl.lu.ch/data/400a/de





- 3 -  (ID: 4026) 
 
 


Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


 3bis Der Kanton entrichtet den Gemeinden seinen An-
teil in Form von pauschalen Pro-Kopf-Beiträgen. 


 


§  61 
Abgeltung zwischen Gemeinden 


§  61 Abs. 4 (aufgehoben)  


4 An die Kosten der Sonderschulung gemäss § 7 ent-
richten die Gemeinden Beiträge im Umfang von 50 
Prozent der Betriebskosten. Die Beiträge werden von 
der Gesamtheit der Gemeinden nach Massgabe der 
Einwohnerzahl getragen. 


4 aufgehoben  


 §  61a (neu) 
Gemeindebeiträge 


 


 1 Die Gemeinden entrichten an die Kosten der Son-
derschulung gemäss § 7 Beiträge im Umfang von 50 
Prozent der Betriebskosten. 


 


 2 Die Gemeinden entrichten Beiträge im Umfang von 
50 Prozent der dem Kanton entstehenden Kosten für 


 


 a. Zusatzbeiträge an Schulen mit einem hohen An-
teil fremdsprachiger Lernender, 


 


 b. das kantonale Weiterbildungsangebot für die 
Lehrpersonen und für Stellvertretungskosten, 
welche vom Kanton während der Dauer der Wei-
terbildung übernommen werden, 


 


 c. die Dienstleistungen, welche Dritte im Auftrag 
des Kantons für das kommunale Volksschulbil-
dungsangebot erbringen, 


 


 d. Schulentwicklungsprojekte.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


 3 Die Beiträge gemäss den Absätzen 1 und 2 werden 
von der Gesamtheit der Gemeinden nach Massgabe 
der Einwohnerzahl getragen. 


 


 4 Die Gemeinden leisten dem Kanton für Klassen des 
Kindergartens, der Basisstufe und der Primarschule 
sowie der Sekundarstufe I, deren Grösse die kanto-
nalen Vorgaben unterschreitet, eine Ausgleichszah-
lung pro Klasse und Schuljahr von maximal 20 000 
Franken. Der Regierungsrat bestimmt die Höhe. 


 


§  62 
Kantonsbeiträge 


§  62 Abs. 1 (geändert)  


1 Der Kanton entrichtet den Gemeinden Staatsbeiträ-
ge an die Betriebskosten (gemäss § 59 Abs. 2) für 
das kommunale Volksschulangebot. Die Staatsbei-
träge decken 25 Prozent der gesamten im Kanton 
entstehenden Betriebskosten. 


1 Der Kanton entrichtet den Gemeinden Staatsbeiträ-
ge an die Betriebskosten (gemäss § 59 Abs. 2) für 
das kommunale Volksschulangebot. Bei den Be-
triebskosten der schul- und familienergänzenden Ta-
gesstrukturen sind die Elternbeiträge in Abzug zu 
bringen. Die Staatsbeiträge decken 50 Prozent der 
gesamten im Kanton entstehenden Betriebskosten. 


 


 3. 
Gesetz über die Gymnasialbildung (GymBG) vom 
12. Februar 20014 (Stand 1. Februar 2018) wird wie 
folgt geändert: 


 


§  21 
Trägerschaft des Kantons 


§  21 Abs. 1bis (neu)  


 1bis Der Kanton erbringt das Angebot in der Regel in 
eigener Trägerschaft; er kann es auch teilweise 
durch Dritte erbringen lassen. 
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Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
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Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


 4. 
Gesetz über den Finanzausgleich (FAG) vom 
5. März 20025 (Stand 1. Januar 2013) wird wie folgt 
geändert: 


 


§  6 
Finanzierung der Mindestausstattung 


§  6 Abs. 1 (geändert)  


1 Drei Viertel der Mindestausstattung gemäss § 5 
werden durch den Kanton aufgebracht, ein Viertel 
durch den horizontalen Finanzausgleich unter den 
Gemeinden. 


1 53 Prozent der Mindestausstattung gemäss § 5 
werden durch den Kanton aufgebracht, 47 Prozent 
durch den horizontalen Finanzausgleich unter den 
Gemeinden. 


 


§  7 
Horizontaler Finanzausgleich 


§  7 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert), Abs. 5 (geändert) 


 


1 Gemeinden, deren Ressourcenindex mehr als 100 
Punkte beträgt, bezahlen Beiträge an den Disparitä-
tenabbau (horizontaler Finanzausgleich). 


1 Gemeinden, deren Ressourcenindex mehr als 86,4 
Punkte beträgt, bezahlen Beiträge an den Disparitä-
tenabbau (horizontaler Finanzausgleich). 


 


2 Die Beiträge an den Disparitätenabbau werden von 
dem das kantonale Mittel übersteigenden Ressour-
cenpotenzial pro Einwohner berechnet. Die Beiträge 
bemessen sich nach einem Grundbeitrag und einem 
einheitlichen Korrekturfaktor. 


2 Die Beiträge an den Disparitätenabbau werden von 
dem Betrag an berechnet, der 86,4 Prozent des mitt-
leren kantonalen Ressourcenpotenzials pro Einwoh-
ner und Einwohnerin übersteigt. Die Beiträge be-
messen sich nach einem Grundbeitrag und einem 
einheitlichen Korrekturfaktor. 


 


3 Der Grundbeitrag beträgt 3 Der Grundbeitrag beträgt für die ersten 400 Fran-
ken 
Aufzählung unverändert. 


 


 Für jeden weiteren Franken beträgt der Grundbeitrag 
für das Hauptzentrum 5,4, für Regionalzentren 8,4 
und für die übrigen Gemeinden 10,2 Prozent. 


 


                                                      
5 SRL Nr. 610 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


5 Der Korrekturfaktor stellt sicher, dass die Abschöp-
fung insgesamt dem in § 6 festgelegten Anteil von 
einem Viertel entspricht. 


5 Der Korrekturfaktor stellt sicher, dass die Abschöp-
fung insgesamt dem in § 6 festgelegten Anteil ent-
spricht. 


 


§  9 
Topografischer Lastenausgleich 


§  9 Abs. 2  


2 Der topografische Lastenausgleich bemisst sich 
insbesondere anhand der Faktoren 


2 Der topografische Lastenausgleich bemisst sich 
insbesondere anhand der Faktoren 


 


c. Länge der Fliessgewässer. c. aufgehoben  


§  11 
Finanzierung des Lastenausgleichs 


 §  11 Abs. 1 (geändert) WAK 


1 Die Mittel für den topografischen und den soziode-
mografischen Lastenausgleich werden durch den 
Kanton aufgebracht. Sie betragen 70 bis 100 Prozent 
der Mittel für die Mindestausstattung gemäss § 5. 
Der Regierungsrat legt jährlich den genauen Betrag 
fest. Gegenüber dem Vorjahr dürfen diese Mittel real 
nicht gesenkt werden. 


 1 Die Mittel für den topografischen und den soziode-
mografischen Lastenausgleich werden durch den 
Kanton aufgebracht. Sie betragen 50 bis 100 Prozent 
der Mittel für die Mindestausstattung gemäss § 5. 
Der Regierungsrat legt jährlich den genauen Betrag 
fest. Gegenüber dem Vorjahr dürfen diese Mittel real 
nicht gesenkt werden. 


 §  20b (neu) 
Aussetzung Vorgabe zur Finanzierung des Lasten-
ausgleichs 


 


 1 Das Verbot, die Mittel des Lastenausgleichs ge-
genüber dem Vorjahr real zu senken, wird für das 
Bezugsjahr 2020 ausgesetzt. 


 


 §  20c (neu) 
Härteausgleich zur Aufgaben- und Finanzreform 08 


§  20c RK 
Härteausgleich zur Aufgaben- und Finanzreform 
18 (Überschrift geändert) 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


 1 Die Gemeinden gleichen die finanziellen Auswir-
kungen gemäss der Globalbilanz 3 der Aufgaben- 
und Finanzreform 18 untereinander während sechs 
Jahren wie folgt aus: 


 


 a. Gemeinden, die eine Belastung von mehr als 60 
Franken pro Einwohner und Einwohnerin aus-
weisen, wird der darüber hinausgehende Betrag 
jährlich vergütet (Härteausgleich), 


 


 b. Gemeinden, die eine Entlastung von mehr als 60 
Franken pro Einwohner und Einwohnerin aus-
weisen, bezahlen jährliche Beiträge an die Fi-
nanzierung des Härteausgleichs. 


 


 2 Das Total der Beiträge der Gemeinden an die Fi-
nanzierung des Härteausgleichs errechnet sich aus 
der Summe der Belastungen von mehr als 60 Fran-
ken pro Einwohner und Einwohnerin gemäss der 
Globalbilanz 3. Der Anteil der einzelnen Gemeinde 
bestimmt sich nach ihrer der Globalbilanz 3 zugrun-
deliegenden Einwohnerzahl. Die Beiträge bleiben 
während sechs Jahren unverändert. 


 


 3 Das Inkasso und die Vergütung der Beiträge erfol-
gen mit der jährlichen Finanzausgleichsleistung, 
erstmals für das Bezugsjahr 2020. 


 


 5. 
Steuergesetz (StG) vom 22. November 19996 (Stand 
1. Januar 2018) wird wie folgt geändert: 


 


§  2 
Steuereinheiten 


§  2 Abs. 3 (geändert)  


                                                      
6 SRL Nr. 620 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


3 Der Beschluss des Kantonsrates über die Festset-
zung der Einheiten der zu beziehenden Staatssteu-
ern unterliegt dem fakultativen Referendum nach § 
24 Absatz 1e der Kantonsverfassung7, wenn mehr 
als 1,6 Einheiten festgesetzt werden und sich der 
Steuerfuss gegenüber dem Vorjahr erhöht. 


3 Der Beschluss des Kantonsrates über die Festset-
zung der Einheiten der zu beziehenden Staatssteu-
ern unterliegt dem fakultativen Referendum nach § 
24 Absatz 1e der Kantonsverfassung8, wenn mehr 
als 1,7 Einheiten festgesetzt werden und sich der 
Steuerfuss gegenüber dem Vorjahr erhöht. 


 


§  232 §  232 Abs. 2 (geändert)  


2 Der Ertrag fällt zur einen Hälfte dem Staat und zur 
andern der Einwohnergemeinde zu. 


2 Der Ertrag fällt zu 70 Prozent dem Kanton und zu 
30 Prozent der Einwohnergemeinde zu. 


 


 6. 
Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern (EStG) vom 
27. Mai 19089 (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt 
geändert: 


 


§  12 §  12 Abs. 1 (geändert) §  12 Abs. 1 (geändert) RK 


1 Die Erbschaftssteuern fallen zur einen Hälfte an die 
Einwohnergemeinde des letzten Wohnsitzes der Erb-
lasserin oder des Erblassers und zur andern Hälfte 
an den Kanton. 


1 Die Erbschaftssteuern, einschliesslich der Bussen, 
fallen zu 70 Prozent an den Kanton und zu 30 Pro-
zent an die Einwohnergemeinde, die die Erbschafts-
steuern veranlagt (§ 15 Abs. 1). 


1 Die Erbschaftssteuern, einschliesslich der Bussen, 
fallen zu 70 Prozent an den Kanton und zu 30 Pro-
zent an die Einwohnergemeinde, welche die Erb-
schaftssteuern veranlagt (§ 15 Abs. 1). 


 7. 
Gesetz über die Handänderungssteuer (HStG) vom 
28. Juni 198310 (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt 
geändert: 


 


§  22 
Anteile am Steuerertrag 


§  22 Abs. 1  


                                                      
7 SRL Nr. 1  
8 SRL Nr. 1  
9 SRL Nr. 630 
10 SRL Nr. 645 



http://srl.lu.ch/data/1/de

http://srl.lu.ch/data/1/de

http://srl.lu.ch/data/630/de

http://srl.lu.ch/data/645/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, wird 
wie folgt aufgeteilt: 


1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, wird 
wie folgt aufgeteilt: 


 


a. ½ an die Einwohnergemeinde, in welcher das 
Grundstück liegt; 


a. (geändert) 30 Prozent an die Einwohnergemein-
de, in welcher das Grundstück liegt; 


 


b ½ an den Kanton, nach Abzug einer vom Regie-
rungsrat festzulegenden Veranlagungs- und In-
kassoprovision. 


b (geändert) 70 Prozent an den Kanton, nach Ab-
zug einer vom Regierungsrat festzulegenden 
Veranlagungs- und Inkassoprovision. 


 


 8. 
Gesetz über die Grundstückgewinnsteuer (GGStG) 
vom 31. Oktober 196111 (Stand 1. Juli 2014) wird wie 
folgt geändert: 


 


§  49 
Aufteilung 


§  49 Abs. 1 (geändert) §  49 Abs. 1 (geändert) RK 


1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, geht 
zur einen Hälfte an die Einwohnergemeinde und zur 
andern an den Kanton. 


1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, fällt 
zu 70 Prozent an den Kanton und zu 30 Prozent an 
die Einwohnergemeinde, in der das Grundstück liegt. 


1 Der Steuerertrag, einschliesslich der Bussen, fällt 
zu 70 Prozent an den Kanton und zu 30 Prozent an 
die Einwohnergemeinde, in welcher das Grundstück 
liegt. 


 9. 
Strassengesetz (StrG) vom 21. März 199512 (Stand 
1. Februar 2018) wird wie folgt geändert: 


 


§  80 
Zuständigkeit 


§  80 Abs. 1  


1 Zuständig für den Strassenunterhalt sind 1 Zuständig für den Strassenunterhalt sind  


                                                      
11 SRL Nr. 647 
12 SRL Nr. 755 



http://srl.lu.ch/data/647/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


d. bei Privatstrassen die Grundeigentümer. d. (geändert) bei Privatstrassen die interessierten 
Grundeigentümer. 


 


§  83a 
Gemeinden 


§  83a Abs. 1, Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (geändert) 


 


1 Die Gemeinden verwenden für den Bau der Ge-
meindestrassen und Wege, einschliesslich der stras-
senbedingten Schutzmassnahmen, unter anderem 
folgende Mittel: 


1 Die Gemeinden verwenden für den Bau der Ge-
meindestrassen und Wege, einschliesslich der stras-
senbedingten Schutzmassnahmen, unter anderem 
folgende Mittel: 


 


b. 10 Prozent des dem Kanton zufallenden Anteils 
aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsab-
gabe nach dem Bundesgesetz über eine leis-
tungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, 


b. aufgehoben  


d. 10 Prozent der aus den Verkehrssteuern resultie-
renden Einnahmen nach dem Gesetz über die 
Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidge-
nössischen Strassenverkehrsrechtes, 


d. aufgehoben  


2 Die Aufteilung der Mittel gemäss den Unterabsät-
zen 1b und d auf die Gemeinden richtet sich nach 
deren Einwohnerzahl und deren Fläche. Der Regie-
rungsrat regelt das Nähere. 


2 aufgehoben  


3 Die Gemeinden verwenden für den Unterhalt der 
Gemeindestrassen und Wege unter anderem die in 
Absatz 1b, d und e genannten Mittel. 


3 Die Gemeinden verwenden für den Unterhalt der 
Gemeindestrassen und Wege unter anderem die in 
Absatz 1e genannten Mittel. 


 


 10. 
Gesetz über den öffentlichen Verkehr (öVG) vom 
22. Juni 200913 (Stand 1. März 2017) wird wie folgt 
geändert: 


 


                                                      
13 SRL Nr. 775 



http://srl.lu.ch/data/775/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


§  26 
Kantonale Finanzierung 


§  26 Abs. 1  


1 Der Kanton verwendet zur Finanzierung seiner 
Aufwendungen für den öffentlichen Personenverkehr 
und den Schienengüterverkehr folgende Mittel: 


1 Der Kanton verwendet zur Finanzierung seiner 
Aufwendungen für den öffentlichen Personenverkehr 
und den Schienengüterverkehr folgende Mittel: 


 


a. 25 Prozent des dem Kanton zufallenden Anteils 
aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsab-
gabe nach dem Bundesgesetz über eine leis-
tungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 19. 
Dezember 199714, 


a. (geändert) 35 Prozent des dem Kanton zufallen-
den Anteils aus der leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe nach dem Bundesgesetz 
über eine leistungsabhängige Schwerverkehrs-
abgabe vom 19. Dezember 199715, 


 


b. 25 Prozent der aus den Verkehrssteuern resultie-
renden Einnahmen nach dem Gesetz über die 
Verkehrsabgaben und den Vollzug des eidge-
nössischen Strassenverkehrsrechtes vom 15. 
März 199416. 


b. (geändert) 35 Prozent der aus den Verkehrs-
steuern resultierenden Einnahmen nach dem 
Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Voll-
zug des eidgenössischen Strassenverkehrsrech-
tes vom 15. März 199417. 


 


 11. 
Gesetz über die Verkehrsabgaben und den Vollzug 
des eidgenössischen Strassenverkehrsrechtes vom 
15. März 199418 (Stand 1. März 2017) wird wie folgt 
geändert: 


 


§  9 
Verwendung des Steuerertrags 


§  9 Abs. 1 (geändert)  


                                                      
14 SR 641.81 
15 SR 641.81 
16 SRL Nr. 776 
17 SRL Nr. 776 
18 SRL Nr. 776 



http://db.clex.ch/link/Bund/641.81/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


1 Die Einnahmen aus den Verkehrssteuern sind, 
nach Abzug eines Prozentes für die Aufwendungen 
des Steuereinzugs durch das Strassenverkehrsamt, 
zu 75 Prozent für die Strassenaufwendungen des 
Kantons und der Gemeinden gemäss den §§ 83 und 
83a des Strassengesetzes19  und zu 25 Prozent für 
die kantonalen Aufwendungen für den öffentlichen 
Personenverkehr und den Schienengüterverkehr 
gemäss § 26 des Gesetzes über den öffentlichen 
Verkehr20 zu verwenden. 


1 Die Einnahmen aus den Verkehrssteuern sind, 
nach Abzug eines Prozentes für die Aufwendungen 
des Steuereinzugs durch das Strassenverkehrsamt, 
zu 65 Prozent für die Strassenaufwendungen des 
Kantons gemäss § 83 des Strassengesetzes21 und 
zu 35 Prozent für die kantonalen Aufwendungen für 
den öffentlichen Personenverkehr und den Schie-
nengüterverkehr gemäss § 26 des Gesetzes über 
den öffentlichen Verkehr22 zu verwenden. 


 


 12. 
Gesetz über die Verbilligung von Prämien der Kran-
kenversicherung (Prämienverbilligungsgesetz) vom 
24. Januar 199523 (Stand 1. Januar 2016) wird wie 
folgt geändert: 


 


§  10 
Finanzierung 


§  10 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert)  


1 Die aus der Durchführung des Gesetzes entste-
henden Kosten werden durch die Beiträge des Bun-
des und durch die Beiträge des Kantons finanziert. 
Die Beiträge des Kantons werden zu 50 Prozent von 
den Gemeinden getragen. 


1 Die aus der Durchführung des Gesetzes entste-
henden Kosten werden durch die Beiträge des Bun-
des, des Kantons und der Gemeinden finanziert. Die 
Beiträge an Bezügerinnen und Bezüger von wirt-
schaftlicher Sozialhilfe gemäss § 8 Absatz 3 tragen 
vollumfänglich die Gemeinden. Die Beiträge an die 
übrigen Anspruchsberechtigten werden nach Abzug 
des Beitrages des Bundes je hälftig vom Kanton und 
den Gemeinden getragen. 


 


                                                      
19 SRL Nr. 755 
20 SRL Nr. 775 
21 SRL Nr. 755 
22 SRL Nr. 775 
23 SRL Nr. 866 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


3 Der Finanzierungsanteil der einzelnen Gemeinden 
berechnet sich nach der mittleren Wohnbevölkerung 
des Vorjahres gemäss den Erhebungen der Lustat 
Statistik Luzern24. 


3 Der Finanzierungsanteil der einzelnen Gemeinden 
berechnet sich nach der ständigen Wohnbevölkerung 
des Vorjahres gemäss den Erhebungen der Lustat 
Statistik Luzern. 


 


 13. 
Gesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
vom 10. September 200725 (Stand 1. Januar 2019) 
wird wie folgt geändert: 


 


§  3 
Anrechenbare Tagestaxen 


§  3 Abs. 1 (geändert) §  3 Abs. 1 (geändert) RK 


1 Der Regierungsrat legt die Höhe der anrechenba-
ren Tagestaxen für Personen, die dauernd oder län-
gere Zeit in einem Heim oder in einem Spital leben, 
durch Verordnung fest. Die Gemeinden sind bei der 
Erarbeitung der Verordnung in geeigneter Weise bei-
zuziehen. 


1 Der Regierungsrat legt die Höhe der anrechenba-
ren Tagestaxen für Personen, die dauernd oder län-
gere Zeit in einem Heim oder in einem Spital leben, 
durch Verordnung fest. Die Gemeinden sind bei der 
Erarbeitung der Verordnung in geeigneter Weise bei-
zuziehen. Die Mehrheit der Gemeinden, die zugleich 
die Mehrheit der ständigen Wohnbevölkerung des 
Vorjahres gemäss den Erhebungen der Lustat Statis-
tik Luzern umfasst, kann eine Anpassung der Ver-
ordnung beantragen. 


1 Der Regierungsrat legt die Höhe der anrechenba-
ren Tagestaxen für Personen, die dauernd oder län-
gere Zeit in einem Heim oder in einem Spital leben, 
durch Verordnung fest. Die Gemeinden sind bei der 
Erarbeitung der Verordnung in geeigneter Weise bei-
zuziehen. Die Mehrheit der Gemeinden, welche zu-
gleich die Mehrheit der ständigen Wohnbevölkerung 
des Vorjahres gemäss den Erhebungen der Lustat 
Statistik Luzern umfasst, kann eine Anpassung der 
Verordnung beantragen. 


§  4 
Betrag für persönliche Auslagen 


§  4 Abs. 1 (geändert) §  4 Abs. 1 (geändert) RK 


                                                      
24 Gemäss Verordnung über die Errichtung, Organisation und Finanzierung der zentralen Statistikstelle vom 15. Juni 2007, in Kraft seit dem 1. Januar 2008 (G 2007 208), wurde die Bezeichnung «Dienststelle 


Statistik» durch «Lustat Statistik Luzern» ersetzt. 
25 SRL Nr. 881 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 29. Ja-
nuar 2019 


Anträge der RK vom 30. Januar 2019 und der 
WAK vom 31. Januar 2019 für die 2. Bera-
tung 


1 Der Regierungsrat legt für Personen, die dauernd 
oder längere Zeit in einem Heim oder in einem Spital 
leben, den anrechenbaren Betrag für persönliche 
Auslagen durch Verordnung fest. Er kann ihn nach 
dem Grad der Pflegebedürftigkeit abstufen. Die Ge-
meinden sind bei der Erarbeitung der Verordnung in 
geeigneter Weise beizuziehen. 


1 Der Regierungsrat legt für Personen, die dauernd 
oder längere Zeit in einem Heim oder in einem Spital 
leben, den anrechenbaren Betrag für persönliche 
Auslagen durch Verordnung fest. Er kann ihn nach 
dem Grad der Pflegebedürftigkeit abstufen. Die Ge-
meinden sind bei der Erarbeitung der Verordnung in 
geeigneter Weise beizuziehen. Die Mehrheit der 
Gemeinden, die zugleich die Mehrheit der ständigen 
Wohnbevölkerung des Vorjahres gemäss der Erhe-
bungen der Lustat Statistik Luzern umfasst, kann 
eine Anpassung der Verordnung beantragen. 


1 Der Regierungsrat legt für Personen, die dauernd 
oder längere Zeit in einem Heim oder in einem Spital 
leben, den anrechenbaren Betrag für persönliche 
Auslagen durch Verordnung fest. Er kann ihn nach 
dem Grad der Pflegebedürftigkeit abstufen. Die Ge-
meinden sind bei der Erarbeitung der Verordnung in 
geeigneter Weise beizuziehen. Die Mehrheit der 
Gemeinden, welche zugleich die Mehrheit der stän-
digen Wohnbevölkerung des Vorjahres gemäss den 
Erhebungen der Lustat Statistik Luzern umfasst, 
kann eine Anpassung der Verordnung beantragen. 


§  6 
Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten 


§  6 Abs. 2 (geändert) §  6 Abs. 2 (geändert) RK 


2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer 
Verordnung. Insbesondere bezeichnet er die Krank-
heits- und Behinderungskosten, die zu vergüten sind. 


2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer 
Verordnung. Insbesondere bezeichnet er die Krank-
heits- und Behinderungskosten, die zu vergüten sind. 
Die Gemeinden sind bei der Erarbeitung der Verord-
nung in geeigneter Weise beizuziehen. Die Mehrheit 
der Gemeinden, die zugleich die Mehrheit der stän-
digen Wohnbevölkerung des Vorjahres gemäss der 
Erhebungen der Lustat Statistik Luzern umfasst, 
kann eine Anpassung der Verordnung beantragen. 


2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer 
Verordnung. Insbesondere bezeichnet er die Krank-
heits- und Behinderungskosten, die zu vergüten sind. 
Die Gemeinden sind bei der Erarbeitung der Verord-
nung in geeigneter Weise beizuziehen. Die Mehrheit 
der Gemeinden, welche zugleich die Mehrheit der 
ständigen Wohnbevölkerung des Vorjahres gemäss 
den Erhebungen der Lustat Statistik Luzern umfasst, 
kann eine Anpassung der Verordnung beantragen. 


§  7 
Organisation 


§  7 Abs. 1 (geändert)  


1 Die Durchführung dieses Gesetzes wird 
dem Sozialversicherungszentrum übertragen. Der 
Kanton vergütet ihm die daraus entstehenden Ver-
waltungskosten. Die Gemeinden tragen 50 Prozent 
dieser Kosten. Für die Ermittlung des Anteils der ein-
zelnen Gemeinden gilt § 12 Absatz 3 sinngemäss. 


1 Die Durchführung dieses Gesetzes wird der Aus-
gleichskasse Luzern übertragen. Die Gemeinden 
vergüten ihr die daraus entstehenden Verwaltungs-
kosten. Für die Ermittlung des Anteils der einzelnen 
Gemeinden und das Inkasso gilt § 12 Absätze 3 und 
4 sinngemäss. 
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§  12 §  12 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), 
Abs. 4 (neu) 


 


1 Bund, Kanton und Gemeinden finanzieren die Er-
gänzungsleistungen. 


1 Bund und Gemeinden finanzieren die Ergänzungs-
leistungen. 


 


2 Vom Aufwand, der nach Abzug des Bundesbeitrags 
verbleibt, tragen der Kanton 30 Prozent und die Ge-
samtheit der Gemeinden 70 Prozent. Vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2019 trägt die Gesamt-
heit der Gemeinden 100 Prozent des verbleibenden 
Aufwands für Ergänzungsleistungen zu einer AHV-
Rente. 


2 Die Gemeinden tragen den Aufwand, der nach Ab-
zug des Bundesbeitrages verbleibt. 


 


 4 Die Ausgleichskasse Luzern stellt den Gemeinden 
deren Anteil am Aufwand in Rechnung. 


 


 14. 
Kantonales Landwirtschaftsgesetz (KLwG) vom 
12. September 199526 (Stand 1. Juni 2015) wird wie 
folgt geändert: 


 


§  63a 
Öko-Qualitätsbeiträge 


§  63a Abs. 1 (aufgehoben)  


1 Die Standortgemeinden tragen die nach Abzug der 
Finanzhilfen des Bundes verbleibenden Restkosten 
für die Öko-Qualitätsbeiträge, die nach der Verord-
nung über die regionale Förderung der Qualität und 
der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen 
in der Landwirtschaft vom 4. April 200127 an die Be-
wirtschafterinnen und die Bewirtschafter ausgerichtet 
werden. 


1 aufgehoben  


                                                      
26 SRL Nr. 902 
27 SR 910.14 



http://srl.lu.ch/data/902/de

http://db.clex.ch/link/Bund/910.14/de
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 III.  


      Neu erlassen wird das Gesetz über den Steuerfuss-
abtausch zur Aufgaben- und Finanzreform 1828 ge-
mäss Anhang. 
 


      


 IV. Teil IV (RK) 


      Das Gesetz tritt mit Ausnahme des Anhangs, von 
§ 1 Absatz 4 des Personalgesetzes und von § 56 
Absatz 1 des Gesetzes über die Volksschulbildung 
am 1. Januar 2020 in Kraft. Das Gesetz über den 
Steuerfussabtausch zur Aufgaben- und Finanzreform 
18 gemäss Anhang tritt am 1. Oktober 2019, § 1 Ab-
satz 4 des Personalgesetzes und § 56 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Volksschulbildung treten am 
1. August 2020 in Kraft. Das Gesetz unterliegt der 
Volksabstimmung. 


Das Gesetz tritt mit Ausnahme des Gesetzes über 
den Steuerfussabtausch zur Aufgaben- und Finanz-
reform 18, von § 1 Absatz 4 des Personalgesetzes 
und von § 56 Absatz 1 des Gesetzes über die Volks-
schulbildung am 1. Januar 2020 in Kraft. 
  
Das Gesetz über den Steuerfussabtausch zur Auf-
gaben- und Finanzreform 18 tritt am 1. Oktober 2019, 
§ 1 Absatz 4 des Personalgesetzes und § 56 Absatz 
1 des Gesetzes über die Volksschulbildung treten am 
1. August 2020 in Kraft. 
  
Das Gesetz unterliegt der Volksabstimmung. 


 Luzern,  


 Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin: 
Der Staatsschreiber: 


 


                                                      
28 SRL Nr. 622 
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Nr. 622 
 


Gesetz 
über den Steuerfussabtausch zur 
Aufgaben- und Finanzreform 18 


vom 


  


Der Kantonsrat des Kantons Luzern, 


nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 16. Oktober 2018,  


beschliesst: 


 


§  1 Aussetzung von Bestimmungen 


1 Den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparla-
ment obliegt in Abänderung von § 13 Absatz 1 des 
Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden 
vom 20. Juni 201629 und von § 10 Absatz 1c des 
Gemeindegesetzes vom 4. Mai 200430 für das Rech-
nungsjahr 2020 nur der Beschluss über das Budget. 
Hinsichtlich der Festsetzung des Steuerfusses wer-
den diese Bestimmungen ausgesetzt. 


 


                                                      
29 SRL Nr. 160 
30 SRL Nr. 150 



http://srl.lu.ch/data/160/de

http://srl.lu.ch/data/150/de
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2 Die §§ 2 Absatz 2 und 236 Absatz 2 des Steuerge-
setzes vom 22. November 199931 betreffend die Zu-
ständigkeit für die Festsetzung der Steuereinheiten 
der zu beziehenden Staatssteuern und Gemeinde-
steuern werden für das Rechnungsjahr 2020 ausge-
setzt. 


§  2 Steuerfuss Kanton 


1 Die Staatssteuern für das Rechnungsjahr 2020 be-
tragen 1,70 Einheiten für Vermögen, Einkommen, 
Gewinn und Kapital. 


§  3 Steuerfuss Gemeinden 


1 Die Gemeinden beziehen für das Rechnungsjahr 
2020 die Gemeindesteuern für Vermögen, Einkom-
men, Gewinn und Kapital gemäss den Einheiten des 
Rechnungsjahres 2019 abzüglich 0,10 Einheiten.  
2 Das Referendum gemäss § 13 Absatz 2 des Ge-
setzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden und 
§ 13 Absatz 2b des Gemeindegesetzes ist ausge-
schlossen. 


§  4 Befristung 


1 Das Gesetz ist bis zum 31. Dezember 2020 befris-
tet. 
 


                                                      
31 SRL Nr. 620 



http://srl.lu.ch/data/620/de
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Besoldungsordnung 
für die Lehrpersonen und die 
Fachpersonen der schulischen Dienste 


Änderung vom  


Betroffene SRL-Nummern: 


Neu: – 


Geändert: 74 


Aufgehoben: – 


Der Kantonsrat des Kantons Luzern, 


nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 16. Oktober 2018, 


beschliesst: 


I. 
 
Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und die 
Fachpersonen der schulischen Dienste (BOL) vom 
2. Mai 200532 (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt 
geändert: 


§  2 Abs. 1 


1 Die Lohnklassen, die Funktionen und Schulstufen 
und die Funktionsgruppen werden einander unter 
Vorbehalt von Absatz 2 wie folgt zugeordnet: 
 
 


 


                                                      
32 SRL Nr. 74 



http://srl.lu.ch/data/74/de
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Tabelle geändert: 
 


Funktions-


gruppe 


Funktionen und Schulstufen Lohnklassen 


A Schulleiterinnen / Schulleiter 22–35 


B Tertiärstufe 26–31 


C Sekundarstufe II 21–26 


D obligatorische Schulzeit 8–24 


E Musikschullehrpersonen kom-
munale Musikschulen 


18–20 


 
II. 
 
Keine Fremdänderungen. 
 


III. 
 
Keine Fremdaufhebungen. 
 


IV. 
 
Die Änderung tritt am 1. August 2020 in Kraft, sofern 
das Gesetz über die Aufgaben- und Finanzreform 18 
in der Volksabstimmung angenommen wird. Sie ist 
zu veröffentlichen. 


Luzern, 
 
Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin: 
Der Staatsschreiber: 


 





